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Nordhausen und Altenburg, eine aus Goslar direkt101. Ähnliches gilt 
für das Zisterzienserkloster Walkenried, dessen sechs Privilegierungen 
immerhin zur Hälfte aus Nordhausen und Goslar, im übrigen jedoch 
aus Hall, Frankfurt und Wimpfen stammen102. Natürlich hat das in 
beiden Fällen mit der Nähe von Hoftagen in Nordhausen und Goslar 
zu tun. Jedoch ist es schon überraschend, zu sehen, daß ebenso nahe an 
beiden Orten gelegene Institutionen wie die Stifte und Klöster Quedlin­
burg, Gandersheim und Pöhlde ihre Privilegierungen aus Nürnberg, 
Frankfurt und dem nordsächsischen Bleckede erhielten103.

101) Nürnberg: BFW 4286; Nordhausen: 3898, 3904, 3975; Altenburg: 4331, 
4333, 4334; Goslar: 4073.

102) Nordhausen: BFW 3906, 3977; Goslar: 4072; Hall: 3993; Frankfurt: 4188; 
Wimpfen: 4319.

103) Quedlinburg: BFW 4165; Gandersheim: 3943; Pöhlde: 3941.
104) BFW 3890-3892, 3915, 3918, 3933, 3934, 3948, 4001, 4029, 4037, 4042, 

4061, 4075, 4090, 4123, 4124, 4145, 4172, 4223, 4259, 4260, 4272, 4327, 4376, 4378, 
4379, 14769.

105) Aachen: BFW 4037, 4042; Boppard: 4272; Goslar: 4075; Nürnberg: 4327; 
Würzburg: 4029.

Ein anderen Bild bietet der Vergleich mit Heinrichs (VII.) 28 Urkun­
den für elsässische Empfänger104: Allein 17 von ihnen stammen aus 
Hagenau, vier aus Speyer, eine aus Basel; lediglich sechs Urkunden 
stammen aus weiter entfernten Zonen des Reiches, aus Aachen, Bop­
pard, Goslar, Nürnberg und Würzburg105.

Vergleicht man diese Befunde miteinander, die durch Vergleiche mit 
anderen Landschaften des Reiches nicht wesentlich anders ausfallen 
würden, so liegt das Ergebnis auf der Hand: In Zonen regelmäßiger und 
häufiger königlicher Präsenz konnte mit der Privilegierung durch den 
König oder dem Vorbringen des Wunsches durch einen Petenten bis 
zur Anwesenheit des Hofes in der Nachbarschaft gewartet werden, in 
Zonen unregelmäßiger, seltener oder überhaupt fehlender Präsenz 
mußten sich Interessenten an den Königshof begeben, um Privilegien 
erhalten zu können. Daß sie dafür nicht immer die nächstgelegenen 
Hoftage abwarteten, sondern durchaus weite Reisen durch das Reich 
auf sich nahmen, unterscheidet die Art der Privilegierung unter Hein­
rich (VII.) keineswegs von der früherer Staufer.


